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Verordnungen 

Greifswald, 
den 18. 11. 1961 

,,·l.Jns ietzt zugegangenen Entscheidung ist 
·· ''zur.Berechnung der Sozialpflichtbei- · 

t'ili.~h auf ein monatliches Entgelt .von 
~f 'staatlich angeordnete LOhnzuschlag 
:~ic:,Pt mitgerechnet> heraufgesetzt wor-

ef,~'.1fü11ung ist ab sofort im einzel-
'(Wachten: • 
foh zu unterscheiden, ob der Mit-
. }mehrere Arbeitsrechtsverhältnisse . 
geschlossen hat. 

einem Arbeits-

'l:Arbeitsrechtsverhältnis, so ist das 
;b~itragspflichtig, wenn es minde

•· '· fuonatlich · (ohne staatlich ange
;tusch:lag) . beträgt. Soweit jedoch 

'1;1erungsbeiträge auch für ein 
. (in der Regel monatlich ab 
'it worden sind, bleibt für die
larige .das bestehende Arbeits-
!ht geandert wird (z. B. durch 
·· dere IHenststelle), die Soziale 

'flicht.bestehen. Die Höchst
~li.()htigen Lohneinkünfte ist 

:.~ei( Jahren ,als Organistin 
/.~fo.e EI1tschädigung von 
~ bisl;ier s!lhon Sozialver

flihh worden °sind, sind 
;:entr.i.chten. ·. 

jetzt den 
monatlich 
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55,- DM. Sozialversicherungsbeiträge sind nicht 
mehr einzubehalten, so daß auch kein Versiche
rungsschutz melfr besteht. 

2. Sozialversicherungspflicht bei mehreren Arbeits
rechtsverhältnissen. 
Bestehen bei einem Beschäftigten mehrere Ar
beitsrechtsverhältnisse nebeneinänder, so sind die 
Gesamtbezüge aus allen Arbeitsverhältnissen bis 
zum Gesamtbetrag von monatlich 600,- DM so
zialversicherungsbeitragspflichtig, wobei jedoch 
Voraussetzung ist, daß mindestens monatlich 75,-. 
DM Einkommen aus allen Beschäftigungsverhält
nissen zusammengerechnet erzielt werden. Bei 
Mitarbeitern mit Einkünften aus selbständiger Tä
tigkeit (z. B. Handwerker, Li>G-Bauern usw,.), die 
nebenberuflich tätig sind, sind die Lohneinkünfte 
jedoch vorrangig ·sozial versicherungsbeitragspflich
tig. 

Beispiele: 
al Ein Mitarbeiter erhält in seinem Hauptberuf 
monatlich 500,- DM; außerdem ist er nebenbe
ruflich als Organist tätig und erhält hierfür ein 
Entgelt von monatlich 30, - DM. Die Entgelte 
aus beiden Arbeitseinkommen sind sozialversiche
rungsbeitragspflichtig. 

b) Ein Mitarbeiter erhält in seinem Hauptberuf 
650, - DM und ist nebenberuflich als Rendant 
mit einem Entgelt von 70,- DM monatlich tätig„ 
Da die Beitragsgrenze von 600,- DM schon durch 
das Entgelt aus seinem Hauptberuf überschritten 
ist, wird fü~ die nebenberufÜche Tätigkeit kein 
Sozialversicherun~sbeitrag berechnet. 

c) Ein Mitarbeiter erhält in seinem Hauptberuf 
ein Entgelt von ·580,-- .DM. Für seine nebenbe
rufliche Tätigkeit. als Rendant bezieht er monat
lich 80,- DM. Die Bezüge a:us dem Hauptberuf 
.sind voll soziafversicherungspflichtig, }ür die 'ne
benberufliche Tätigkeit sind nur noch 20,-'- .DM 
sdzialversicherungsbei.tragspflichtig, weil. ?er über
schießende Betrag die- Beitragsfreigrerize von 
600, - DM üb:rsteigt. 
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cD Ein Handwerker mit einem Gewinn von jähr
lich 10 000,- DM ist noch nebenberuflich als 
Kirchendiener Uitig und erhält hierfür 200,- DM 
jährlich. Der Betrag von 200, - DM jährlich ist 
in voller Höhe sozialversicherungsbeitrngspflich
tig, da das Arbeitsentgelt vorrangig vor allen an
deren Einkünften sozialversicherurtgspflichtig ist. 

3. Soziah;erstcherzmgspf licht f iir Vollrentner. 

Mitarbeiter, die eine Altersrente oder Invaliden
vollrente beziehen, sind von. der Entrichtung von 
Sozialversicherungsbeilrägen befreit. Die kirch
liche Dienststelle hat unter Beachtung des zu 1 
und 2 Gesagten ihren Anteil 000/o des Arbeits
entgel!es bis zu 600,- DM monatlich) und die 
Unfallumlage zu entrichten. Soweit eine Mitar
beiterin auf Grund d~r früheren T!'tigkeiten des 
Ehegallen nur Witwenrente von d~r Sozialversi
rung bezieht. sind von ihrem Entgelt weiterhin 
Sozia 1 versicherungsbeiträge einzubehal!en. 

Beispiele: 

Ein Mitarbeiter, der eine Altersrente von monat
lich 200, - DM von der Sozialversicherung erhält, 
bezieht ein _Arbeitsentgelt von monatlich 350, -
DM. Der Mitarbeiter ist von der Zahlung von 
Sozialversicherungsbeiträgen befreit; die kirchliche 
Dienststelle hat als Beitrag zur Sozialversicherung 
weiterhin 100/o von 350,- DM = 35,- DM und 
die Unfallumlage monatlich abzuführen. 

b) Eine Mitarbeiterin erhält monatlich 124,- DM 
Witwenrente von der Sozialver§icherung urid da
neben ein Arbeitsentgelt von 280,- DM. Die 
Mitarbeiterin und die kirchliche Dienststelle ha
ben je 100/o des Entgelts == je 28,- DM als So
zialversicherungsbeHrag zu entrichten; die Dienst
stelle hat außerdem die Unfallumlage zu zahlen. 

c) Eine Mitarbeiterin, die 130,- .DM Witwenrente 
von der Sozialversicherung monatlich bezieht, ist 
ab jetzt als Reinigungskraft bei 2 verschiedenen 
Dienststellen tätig. Als Entgelt erhält sie von 
der l. Dienststelle 30,- DM und von der 2. 
Diens!stelle 40,- DM, insgesamt also 70,- DM 
monatlich. Sozial Versicherungsbeiträge sind nicht 
zu entrichten, da die Freigrenze· von monatlich 
75,- DM nicht erreicht wird; 

4. Kurzfristige Beschiiftigungen. 

Für Beschäftigte, die nicht länger. als insgesamt 
3 Tage bei derselben Dienststelle arbeiten, dür
fen keine Sozialversicherungsbeiträge einbehalten 
werden. · 

Beispiel: 
Zum Transport von Baumaterial wird eine Kraft 
für 2 Tage eingestellt. Sozialversicherungsbeiträ
ge sind nicht zu entrichten. Ils besteht - außer 
im Rahmen der allgemeinen· SammelhaftpfÜcht
versicherimg - kein. Unfallschutz. Die Samrii.el
haftr.iflicht wird nur wirksam, wenn eiri Unfall 
durch Verschulden der bienststellenleitung - , z. 
B. nicht genügend Sicherungsvorkehrungen -· ver-
ursacht wird. · 

Es wird um Beachtung gebeten; soweit Unklarheite 
besteheri, erbitten wir Bericht. 

Unsere Verfügung vom 18. 10. 1956 - AV 12 00: 
2/56, I (ABI. Greifswald S. 43) wird hierdurch auf 
gehoben. 

Im Auftrage 
Dr. K a y s er 

Nr. 2) Schädlingsbekämpfung bei Holzkunst
werken 

Evangelisches Konsistorium 
B 11 609 -· 34/61 

Greifswald, 
den 27. 11. 1961 

Mit freundlicher Genehmigung des Instituts für 
Denkmalpflege Schwerin geben wir nachfolgenden 
Bericht aus den „Mitteilungen an die ehrenam!
lichen Vertrauensleute des Instituts für Denkmal
pflege Schwerin"' Nr. 10, 1961 S. 9-11 zur Kennt
nis. 

Im Auftrage 
Dr. K a y s er 

Schädlingsbekämpfung bei Holzkunstwerken 

(Ergänzende Bemerkungen zu den Ausführungen in 
Heft 4 und 5) 
„Hylotox 59" 

Seil dem Erscheinen des 5. Heftes unserer „Mit
teilüngen" hat der VEB Fettchemie Karl-Marx-Stadt 
an Stelle des bisher als Holzwurm-Bekämpfungs
mittel üblichen „Duotex-Spezial" das durch seinen 
schwächeren Geruch wesentlich angenehmer zu ver~ 
arbeitende „H y l o t o x 5 9" entwickelt. Es ist wie 
das Duotex-Spezial in Kleinpackungen in jeder Dro
gerie· erhältlich, jedoch etwas billiger als dieses. 
Da beide Mittel die gleichen Gifte enthalten, be
hält im Prinzip alles bisher über die Anwendung 
von Duotex-Sepzial . Gesagte aucli weiterhin seine 
Gültigkeit. In der Werkstatt des Instituts liegen 
einige Prospekte über das neue Mittel zur Vertei
lung bereit, und Interessenten können sich deshalb 
direkt dorthin wenden. 

Eine Mahnung 

Trotz wiederholter Hinweise in früheren Mittei
lungsblättern kommt es immer wieder vor, daß in 
der Schädlingsbekämpfung bei Holzkunstwerken zu 
selbständig gehandelt ·wird. · Da~ Institut wird mei
stens erst dann . gerufen, wenn es zu spät ist und 
man nicht mehr . weiß, · wie die „Fehlbehandlung" 
wieder. rückgängig · Kemacht werden kann. ~Iierzu 
ein Beispiel: ·Vor einiger Zeit wurde. da.s Institut 
gebeten, eine mittelcilterliche Holzplastik ohne Fas
sung in einer. unserer Stadtkirchen . zu . besichtigen 
und ein Urteil darüber abzugeben; w:as nun damit 
:ii.I geschehen habe. Das Stück sah weißgrau aus. 
Der Pastor, berichtete, daß ein. Tischler die Plastik 
behandelt habe, die danach einen . rotbraunen <wie 
leicht gebeiztes . Naturholz wirken.den) Farbton be~ -• 
saß. Bald darauf wurde sie, dann , aber eben gtau ·« 

bis weißgrau mit. einigen rotbraunen Bejzstreifen. 



'War geschehen? Um den verhältnismäßig ge-
;:Wurmbefall zu bekämpfen, hatte der Tischler 

· < 'ik wahrscheinlich in einem starken Holz
tel geb ade t (in welchem Mittel, konnte 
It festgestellt werden) und danach nur so 
•artet, bis das Holzschutzmittel außerlich 
h 'war. Danach wollte er wqhl der Ober
s Holzes ein gleichmäßiges Aussehen ver-
izte sie und überzog si~ dann mit Möbel

at'tine) oder Schellack. Zu dieser Zeit wa
"J 'die Lösungsmittel des Holzschutzmittels 
. taus dem Holz entwichen. So trat nach 

· it das ein, was kommen mußte. Die 
s Baden in jenen'! Holzschutzmittel einge

Jbersättigung des Holzes mit Wirkstoffen 
ir :starken Wirkstoffausblühungen an der 
' ~ der Figur. Da diese nun aber gebeizt 

.noch mit einem Oberflächenlack versehen 
·.n sich die Ausblühungen nicht ohne wei
, 'tigen. Dadurch war die Plastik unan

a:u geworden und nur eine langwierige 
.in der Werkstatt des Instituts wird 

.eise diesen unerfreulichen Zustand wie
.eben vermögen. 

\', 

: hier besser sofort nach der Feststellung 
b~falls geschehen müssen? Da der Ano-
i$ffenbar nur sehr . gering war und die 
"e Fassung mehr besaß, obendrein in der 
i'i:iige große Bohrlöcher vorhanden waren, 
ti.Ugt, die Bohrlöcher einmal mit Hylotox 
· hd · höchstens auf der Vorderseite einen 
·.eh dünnen Anstrich mit Hylotox vor
. ' .'eh. dieser Behandlung von etwa zwei 

r .. brauchte nicht einmal eine Wirk
\,hefürchtet zu ·werden. Wäre· sie 
, en„ hätte sie leicht mit einf'.r Bürste 
' können. 

noch einnial betont, daß bei der 
~.elenden Instandsetzung von wertvollen 

(dazu können auch auf Dachböden 
Torsi gehören!) unbedingt das Institut 

pflege zü Rate gezogen werden sollte. 
'lten Sie entsprechend der bereits in 
]:i,encfen Heften gegebenen Zusage je
Urift und Hat, was im einzelnen Fall 
.';'»'erden muß, und durch wen die 
'f~aQh~emäß durchgeführt werden kann. 

Greifswald, 
den 20. 11. 1961 

l~~ Max Keßler - Jena, Schließfach 
JUrig des Gemeindekirchenrats Gr. 
'st!.<;arteri der dortigen Kirche her
;g1,1t .ausgefallen sind. Die Karte 
fnahme des Ortsgeistlichen her-

·X:J(arten als eine gllte Möglichkeit 
~l::.ii und Konfirmanden sowie aus~ 
)J. ·Und anderen Interessenten un

,( "nahezubringen. Wir empfehlen 

den Gemeindekirchenräten, eine Bcs!ellung zu er
wägen und weisen au.f unser Hundschreiben vom 
18. l. 1961 - B 32 100 - 3/60 - betreffend kirch
liche Ansichtspostkarten noch einmal hin. Unsere 
Bauabteilung ist bereit die Kirchengemeinden bei 
der Auswahl der Bilder zu bewten. Das Bildarchiv 
der Bauabteilung steht jederzeit zur Einsichtnahme 
zur Verfügung. 

Es wird gebeten, von allen Lichtbildern kirchlicher 
Gebäude uns jeweils 2 Stück für unsere Sammlung 
zu überlassen . 

Im Auftrage 
Dr. K a y s er 

B. Hinweise auf staatl. Gesetze 
und Verordnungen 

Nr. 4) Tilgung Altguthaben-Ablösungs-Anleihe 

Evangelisches Konsistorium 
B 20 404 - 9/61 

Greifswald, 
den 9. l 1. 196I 

Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Re
publik hat die nachstehend abgedruckte 2. Verord
nung über die Tilgung der Anteilrechte von Bür
gern der. Deutschen Demokratischen Hepublik an. 
der Altguthaben-Ablösungs-Anleihe vom 28. 9. 1961 
(GB!. DDR II S. 473) erlassen; die 1. Verordnung 
über die Tilgung von Anteilrechten hatten wir in 
unserem Amtsblatt 1958 S. 57 abgedruckt. 

Wegen der Verwendung der Tilgungsbeträge ver
weisen wir auf unsere Verfügung vom 15. 1. 1959 
- B 20 404 - 1/59 (ABL Greifswald S. 7), die 
auch für die Verwendung der weiteren Tilgungs
raten zu beach!en ist. 

Im Auftrage 
Dr. K a y s er 

Zweite Verordnung 
iiber die Tilgung der Anteilrechte von Bürgern der 
Deutschen Demokratischen Republik an der Altgut-· 
haben-Ablösungs-Anleihe vom 28. September 1961. 

In Durchführung des § 1 Abs. 1 Ziff. 2 der V er
ordnung vom 22. 9. 1958 über die Tilgung der An
teilrechte von Bürgern der Deutschen Demokrati
schen Republik an der Altguthaben-Ablösungs-An
leihe (GBI. I S, 688) wird folgendes verordnet:. 

§ 1 
(1) Die weitere Tilgung _der Anteilrechte von Bür-· 
gern der Deutschen Demokratischen Republik an der 
Altguthaben-Ablösungs-Anleihe erfolgt im Hahmen 
der jährlich zur Verfügung stehenden Tilgungsbe-· 
träge nach folgenden Grundsätzen: 

1. Ab 2. Januar 1962 werden die Anteilrechte mit 
einem Bestand von 201.- DM bis einschließlich. 
500;- DM in mehreren Jahresraten getilgt. 

2. Die Jahresraten werden wie folgt .festgelegt: 
a) Für Anteilrechte mit einem Bestand von ZOL

DM bis einschließlich 300, - DM 



im Jahre 1962 
im Jahre 1963 
im Jahre 1964 

100,- DM 
100,- DM 
der restliche noch nicht 
getilgte Betrag 

b) Für Anteilrechte mit einem Bestand von 30L
DM bis einschließlich 400, - DM 
im Jahre 1962 50, - DM 
im Jahre 1963 100,- DM 
im Jahre 1964 100,- DM 
im Jahre 1965 der restliche noch nicht 

getilgte Betrag 

c) Für Anteilrechte mit einem Bestand von 40L
DM bis elrischließlich 500, - DM 
im Jahre 1962 50,- DM 
im Jahre 1963 100, - DM 
im Jahre 1964 100,- DM 
im Jahre 1965 100,- DM „ 
im Jahre 1966 der restliche noch nicht 

getilgte Betrag ' 

3. Um den Tilgungsablauf in den nächsten Jahren 
zu vereinfachen, werden die einzelnen, unter die 
Bestimmung der Ziff. 1 fallenden Anteilrechte 
auf einen durch 50,-. DM teilbaren Betrag ab
gerundet Die sich aus dieser Abrundung erge
benden Beträge von jeweils L~ DM bis 49,- DM 
werden zusammen mit der ersten Tilgungszahlung 
im Jahre 1962 ausgezahlt. 

(2) Die Grundsätze für die weitere Tilgung der An
teilrechte werden im Laufe des Jahres 1963 fest
gelegt. 

(3) An alle Inhaber von Anteilrechten, die ab 1962 
jeweils am 31. Dezember des ~orangegangenen Jah• 
res drui gesetzlich festgelegte Rentenalter erteitht 
haben und nach Abs, L keine. Auszahlungen erha~
ten, wird jähilich, beginnend vom Jahre 196t' an, 
ein Betrag in Höhe vo1~ 50,- DM ausgezahlt. 

(4) Die Auszahlungen gemäß Absätzen 1 und 3 er
folgen jeweils ab 2. Januar eines jeden Jahres. 

(S) Für die zu tilgenden Beträge der Anteilrechte 
endet die Anleiheverzinsung jeweils am 31: De~ 
zember des vorangegangenen Jahres. 

§ 2 
(1) Zur Vereinfachung der' AuszahlUng der Til
gungsbeträge werden von den Sparkassen an .alle 
gemäß § 1 Abs. 1 Ziff. 1 anspruchsl:ierechtigten Bür
ger der Deutsche.n Demokratischen. Repul:ilik Til
gungsscheinc ausgegeben. ,. Die A,usgal:ie erfolgt ge
gen Vorlage des Deutschen Personalausweises und 
des Sparkassenbuches für Zinszahlungen und Til
gungen aus der. ~l\.ltg1ithabcn-AblÖsungs-Anleihe. 
(2) Die Aus~ahlung der gemaß. § l Abs. 1 '. zu til
genden Beträge einschließlich . der Anleihezinsen er
folgt "ari den ·Bürger . der Deutschen Demokratischen 
Republik; der jlich unter Vorlage des .Spirkassen
buches für Zin.szah1l!.n~en .l!.nd Tilgungen aus· der 
Altguthaben-AblösutigsrAnleihe · uncl der Tilgungs
sche1ne als anspruchsberechtigt le~itimiert 
(3) Für .alle übrigen Anteil~echte sind bei Z~hll!.ng 
der Anleihezinsen 1,md l!ei Auszahlung von Beträgen 
gemäß § 1 A~s. 3 das Sp11rkassenbuch für Zinszah· 

lungcn und Tilgungen aus der Altguthaben-Ablö
sungs-Anleihe sowie der Deutsche Personalausweis 
vorzulegen. 
(4) Ist der die Auszahlung beantragende Bürger mit 
dem Kontoinhaber nicht identisch, ist die Empfangs
berech1.igung gegenüber der Sparkasse nachzuweisen. 

§ 3 

Die Bestimmungen der §§ 2, 3 und 5 Abs. 2 der 
Verordnung vom 22. September 1958 über die Til
gung der Anteilrechte von Bürgern der Deutschen 
Demokratischen Republik an der Altguthaben-Ablö
sungs-Anleihe (GBl. I S. 688) finden auf diese Ver
ordnung Anwendung. 

§ 4 
Diese Verordnung tritt mH ihrer Verkündung in 
Kraft. 

C Personalnachrichten 

Aus dem. Dienst de:r Landeskirche 
.ausgeschieden: 
Pfarrer Werner G r u p p s aus Bergen, Kirchenkreis 
Bergen, mit dem. 30. November 1961 infolge Uber
nahme in den Dienst einer anderen Landeskirche. 

D. Freie Stell('ll 

Eine Pfarr v i k a: rinnen s t e 11 e an der St. Ma
rien-Kirche in Greifswald ist frei' und sofort wieder 
zu besetzen. Selbständige pfarramtliche Tätigkeit im 
eigenen Pfarrbezirk neben 3 Gemeindepfarrern. Rei
che Arbeitsmöglichkeiten (Jugend, Berufstätige) nach 
Wunsch und Gaben. Abgeschlossene 21/ 2 Zimmer
wohnung im Pfarrhaus. Nähere Auskünfte durch 
Pfarrer Kob-Grelfswald, Friedrich-Loefffer-für. 65. 
Befl!.fung durch das Ev. Konsistorium in Greifswald. 

, Bahnhofstraße 35/36, an das die Bewerbungen zu 
richten sind. 

E. Weitere Hinweise 

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst 

Nr. 5) Weltkirchenkonferenz in Neu-Del~i 1961 

I)J"achstehend veröffentlichen wir je eine Stellung
nah.me des Okulnenischen Ausschusses der Evange
lischen Kirche der Union ?:Um Abschnitt Unity vom 

. Studiendokument 1 des vorbereitenden Materials fpr' 
die dritte Vollversammlung des Okumenischen Ra
tes, der Kirchen, sowie zum Abschnitt Service. 

Stellungriahme des Okumenischen Auss_chusses der 
Ev. Kirche der -.Union vom . 9. Mai 1960 für die 
3, Vollversammlung des Okumen.ischen -Rates der 

der Kirchen .in Neu~Delhi 1961 
I. Ej.nheit 
1, .Wie schon in .. l!.n~erer Erklärung von 1957 im 
Bli~k auf die Beschlüsse von Sektion 1 voh Evail-



ston ausdrücklich ausgesprochen, fühlen wir als 
Unionskirche uns da, in ganz besonderer Weise an
gesprochen, wo es um das Thema Einheit der Kir
che geht. Zwar sind wir .uns des Unterschiedes 
zwischen Union und Ökumene bewußt. vertreten 
auch nicht die überhebliche Meinung, daß am Ende 
des Weges der ökumenischen Kooperation die Grün
dung von Unionskirchen nach dem Maß unserer 
eigenen geschichtlichen Führung stehen müßte. Viel
mehr sind wir uns der Mühsal und auch Schuld 
unseres eigenen Weges wohl bewußt und wissen, 
daß Gott auf mancherlei We;ise die Sammlung sei
ner Gemeinde vollziehen kann. \i\Tas uns aber an
spricht, .ist die Tatsache, daß die in dem Dokument 
bezeugte Spannung zwischen der geglaubten Gemein
schaft (koinonia) in Jesus Christus und der faktisch 
vorhandenen Uneinigkeit zwischen den Kirchen ei~ 
ne wesentliche Triebkraft ist, die uns zur Union 
geführt hat , und uns dieselbe auch heute dankbar 
bejahen läßt. 

2. Gemäß der Definition, die in den Vorbemerkun
gen unter Abschnitt I enthalten ist, verstehen auch 
wir unsere Einheit als Unionskirche in der Ge
meinschaft vom Wort und Sakrament ei~schließlich 
der gegenseitigen Kommunikantenzulassung zum hei
ligen Abendmahl. Amtsbrüder und Gemeindeglie
der werden · in den in unserer Unionskirche zu
sammengeschlossenen Kirchen und Gemeinden ge~ 
genseitig voll anerkannt. Miteinander wollen wfa 
so handeln und arbeiten, wie es die Durchf iihrung 
der Auf gaben, zu denen Gott die I~.irche ruft, er
fordert. Es ist uns aber wichtig, auszusprechen, daß 
auch wir urts noch auf dem Wege befinden. Des
halb ist das Lehrgespräch zwischeri. den bei uns 
geltenden · Bekenntnissen auch weite~hin im Gange. 
Die Mannigfaltigkeit der in den einzelnen Kirchen 
unserer Unfö'n gültigen Ordnungen hält uns in be
ständiger Bewegung. Auch die Verschiedenheit un
serer Umwelt nötigt uns im einzelnen zu j.eweils 
verschiedenen Entscheidungen. Mangel an Bekennt
nisfreudigkeit und Treue· lähmt uns oft in der 
Wahrnehmung des missionarischen urid diakonischen 
Auftrages gegenüber der W elC So lenkt der Ruf 
zur Einheit auch unsere Blicke, obwohl wir eine 
Unionskirche sind; iri Buße und Hoffnung von dem, 
was unter :uns vorhanden ist, darauf, daß· Er kommt 
und mit sich die Vollendung ~'bringt. Es gibt keine 
Einheit der Kirche, die in diesem Sinne nicht über 
sich hi.nallsWiese. 

3. Wir wissen, daß beim Zustandekommen unserer 
Union nidittheologische un,d nichtgeistliche Fakto
ren eine große 'Rolle gespielt haben. Dynastische 
Interessen, .. ·dogmatische Uninteressiertheit, Relativie
rung der Wahrheitsfrage zugunsten emot{onaler Mo
mente hatten unverkennbar auch ihre Bedeutung. 
Wir. fragen aber; oh. es jemals anders ist als daß 
unser Menschsein au.eh in der Kirche auf vielfältige 
Weise bemerkbar wird und .bekennen, daß Gott 
durch mens.ehliche Schwachheit und Schuld . hin
durch uriser(,l .. Kirche eineh gnädigen Weg geführt 
und mancherlei Gelegenheit zu vertiefter theologi
scher Besinnung und zur Pflege der g6ttesdienst
lichen • Gerri~l;):~phaft .· gegeben hat. In der besonde
ren Situation: des geteilten Deutschland ist das 
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Wissen um die bei uns vorhandene kirchliche Ge
meinschaft ein unermeßlicher Trost für angefochtene 
Herzen. Insofern wirkt sich das Miteinander in 
einer Kirche nicht als Machtfaktor und als Verfüh
rung zu fleischlicher Sicherheit aus, wohl aber als 
Gelegenheit dazu, in der Gespaltenheit unseres Vol
kes die Gewißheit der Gemeinschaft in Christus 
wirksam und sichtbar zu bezeugen. 

4. Es entspricht der Lehre unserer Kirche, daß sich 
das Miteinander in einer Kirche daran entscheidet, 
daß das Wort Gottes lauter verkündigt und die 
Sakramente recht verwaltet werden. Hierin beruht 
das· „satis est'' von CA 7. Fragen der rechten Ord
nung der Kirche und des Gottesdienstes. so gewiß 
sie von den Lehrfragen nicht zu trennen sind, wie 
uns gerade auch· die Erfahrungen des Kampfes der 
Bekennenden Kirche gezeigt haben, sind demgegen
über sekundär. Daher können wir dem „histori
schen Episkopat" nicht· die Bedeutung für die Ein
heit der Kirche zumessen, wie es in der Lehre ei
niger Kirchen in der Okumene geschieht. Auch die 
Kontinuität der Kirche entscheidet sich an der Kon
tinuität der rechten Lehre und Sakramentsverwal
tung. Damit diese aber gewährleistet sei. bedarf es 
nach unserer Einsicht ·und Erfahrung nicht der in 
allem gleichlautenden Bekenntnisschriften. Die Be
sinnung auf die in· unseren Kirchen gültigen Be
kenntnisschriften der lutherischen und der refor
mierien Tradition hat vielmehr ergeben, daß, indem 
dieselben in den entscheidenden Punkten zusam
menstimmer1, ihre Verschiedenheit dazu angetan ist, 
das theologische Gespräch lebendig zu halten und 
aneinander den Dienst des kirchlichen. Wächteram
tes wahrzunehmen. Die Lehrbesinnung vollzieht sich 
dementsprechend bei uns im ständigen Dialog der 
Bekenntnisse und in der Ausrich{ung auf die V er
heißung des Geistes, der in alle Wahrheit leitet. 
Wp in dieser Haliung konkrete Lehrgespräche auch 
zwischen anderen Kirchen geführt werdert, verspre
chen wir uns davon viel für ein Wachstum in det 
Einheit. 

5. Was unsere Erfahrungen als Unionskirche angeht, 
so sind Furcht und Hoffnung auf jeder Station 
unseres Weges untrennbar miteinander verbunden. 
Wir meinen, daß es wie zu der Existenz jedes ein,.. 
zeinen Christen, so auch zur Wirklichkeit .der Kir
che Christi in dieser Welt gehört, daß ihr Augen
merk immer zugleich in Furcht und Sorge auf die 
eigene Unzulänglichkeit und in Hoffnung und Zu
versicht auf die Gnade des lebendigen Herrn ge
richtet ist, der durch versuchliche und schwache 
Menschen und arm~lige menschliche Einrichtungen 
hindurch sein Reich bezeugen und kommen lasseh 
will. Unsere Geschichte als Unionskirche erweist, 
daß Uniformität lähmen kann, zumal wenri der 
Geist dei Zeit die Liehe zur Kirche überhaupt er" 
kalten läßt, ebenso aber," daß gesi)nde Vielfalt und 
der Reichtum eines breiten Erbes das innerkirch'
liche Gesp~äch beleben kann. Wir wissen :um d.ie 
.Gefahren der Kompromisse in Wahrheitsfragen ·und 
können doch auch bezeugen, daß im Hören urid 
Bekennen verschiedener 'Lehrerkenritnisse der heilige 
Geist zu einem besseren Verständnis . der Wahrheit 
führt.- Wir haben die Gefahren eines· schwerfälligen 
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Zentralismus erfahren und wissen doch auch davon 
etwas zu sagen, daß bei rechter Zuordnung von 
Freiheit und Bindung die Gemeinschaft in einer 
Kirche besondere Möglichkeiten bietet, den Dienst 
in der Welt, zumal in einer geteilten Weli, wahr-· 
zunehmen. Furcht und Hoffnung sind daher nie
mals so gegeneinander auszuspielen, als sei auf der 
Wanderschaft der K.irche Christi in dieser Welt je
mals ein Stadium zu erreichen, in dem kein Grund 
mehr zur Furcht bestehen könnte. Dennoch sind 
wir dessen gewiß, daß wir um Christi und der uns 
anvertrauten Menschen willen in der uns geschenk
ten Union heute besser in der Lage sind, dem uns 
gebotenen Zeugnis gerecht zu werden, als es vorher 
der Fall wat. 

6. Unsere besondere Geschichte bringt es mit sich, 
daß im ganzen Bereich unserer Kirche, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen und ungeachtet des überall 
vorhandenen Gegenüber zur römischen Kirche, nur 
Gemeinden beieinander sind, die sich als Glieder 
der Evaangelischen Kirche der Union bekennen. 
Demzufolge ist das konfessionelle Bewußtsein in 
unseren Gemeinden wenig eniwickelt. Was ·Frage 
III B l angeht, so denken unsere Gemeinden, aus
gehend von der Ortsgemeinde, als nächstes wahr
scheinlich meistens an die Evangelische Kirche in 
Deutschland bzw. auch an die Allgemeine Kirche. 
Die auch bei uns in starkem Maße vorhandene Mo
bilität der Bevölkerung hat besonders in der Flücht
lingszeit nach dem Kriege die Gemeinden sein 
durcheinander gewürfelt. Aber auch heute ist es 
im allgemeinen so geblieben, d<tß sich alle Neuhin
zi.Ikommenden den vorhandenen. Ortsgemeinden an
gliedern. W'ir sind der Dberzeugung, \daß trotz aller 
Mobilität auch in Zukunft die Wohngemeinschaft 
für die Sammlung der Gemeinde konstitutiv blei
ben wird, weil die Verkündigung des Wortes und 
die Sammlung um das Sakrament ttuf diese Weise 
immer noch am zweckmäßigsten erfolgt. Darum 
sind wir für die kirchliche Gemeinschaft im regio
nalen Bereich sehr dankbar, sind aber auch offen 
für · neue ·Formen gottesdienstlicher Gemeinschaft, 
die sich aus der modernen Mobilität ergeben. 

7. Im Zusammenleben mit der römischen Kirche 
am gleichen Ort hat sich erwiesen, daß das stän
dige Gegenüber der Ausprägung des eigenen Glau
bensbewußtseins und der Treue im Bekennen nicht 
abträglich zu _sein braucht. Oft sind gerade die 
Gemeinden in der Diaspora in all ihrer Armut und 
Schwachheit diejenigen mit der größten Opfer- und 
Uberzeugungskraft. Insofern. kann der Gesichts
punkt der Wirkung nicht der ausschlaggebende für 
die Bemühung um Einheit sein. Andererseits aber 
haben wir erfahren, daß etwa im Kampf der Be
kennenden Kirche das Miteinander mit der römi
schen Kirche angesichts der. gemeinsamen Not und 
Bedrängnis eine große Hilfe und Tröstung für den 
einzelnen und ein Halt für .die Kirche im ganzen 
war. .Der Ges.ichtspu.nkt. der Wirkung und des Er
folges, kann, wie aus dieser doppelten Erfahrung 
hervorgeht,. für c\ie Bemühung uni Einheit letzten 
Endes: nicht bestimmend sein, ·obschon wir wissen, 
daß er in den Anfängen unserer eigenen Union 
auch eine ·Rolle gespielt hat. ' Die Bemühung um 

die sichtbare Einheit der Gläubigen wird von daher 
bestimmt, daß wir es als Glaubensanfechtung verste
hen, daß Christus zerteilt und seine Herde zerrissen 
ist. Indem wir und soweit wir nun aber in der Ge
meinschaft des Glaubens, der Liebe und der Hoff
nung zusammenstehen, ergibt sich auch die Mög
lichkeit zu umso erfolgreicherem Wirken. Wenn 
wir das nur immer in Mission und Diakonie zu.r 
Genüge wahrnähmen! 

8. Was unser SelbstversHindnis als Unionskirche an
geht, so haben wir in Gespräch und Verhandlungen 
mit anderen Unionskirchen oft betont, daß wir uns 
nicht als einen neuen Einheitstypus christlicher 
Glaubensbildung verstanden wissen möchten. Es hat 
daher bisher auch noch keinen Zusammenschluß der 
in der Okumene vorhandenen Unionskirchen gege
ben. Der Grund liegt nicht nur darin, daß die 
Unionskirchen je nach ihrer Herkunft und der Art 
ihrer Einigung verschieden sind, sondern vor allem 
in der Tatsache, daß die Unionsbildung ihrem We
sen nach nicht auf neue Gruppenbildung, sondern 
auf Dberwindung der Gruppenbildung gerichtet ist. 
Insofern können sie tatsächlich ein Bindeglied zu 
den Kirchen sein, aus denen die sie konstituieren
den Teile genommen sind, sofern nicht gerade diese 
Herkunft den Anlaß für umso größeres Mißtrauen 

· und umso tiefer reichende Zurückhaltung seitens 
der Kirchen bietet, aus denen sie stammen. Vor 
allem aber bilden die Unionskirchen ebenso für 
alle ihre eigenen Mitglieder wie für diejenigen, die 
mit ihnen zu tun haben, die Erinnerung daran, daß 
die Kirche Christi von der Spaltung zur Einheit 
unterwegs ist, von bereits vorhandener zu stets neu 
zu suchender, ständig zu vertiefender und bereit
willig zu erweiternder Einheit. 

II. Dienst 
„Kirche Jesu Christi ist dienende Kirche, oder sie 
ist überhaupt nicht Kirche" (F. v. Bodelschwingh
Sohnl. Die Erkenntnis, daß Diakonie ein '1\Tesens
merkmal der Kirche und nicht ein Spezialberuf von 
Fachleuten ist, ist in unserer Kirche im Laufe der 
letzten 100 Jahre stark gewachsen. ·Konnte die Be
stimmung· der Kirche in CA 7 dahin verstanden 
werden, als sei mehr die Sammlung unter Wc;irt 
und Sakrament als i;ll.e Sendung in die Welt be
tont. so bedeutet doch Luthers Wort vom allgemei
nen Priestertum der Gläubigen, wie Wiehern es· 
neu aufnahm, den Ruf zu missionarischem Zeugnis 
und zu allgemeiner Dienstverpflichtung. Das habelf 
die Väter der Inneren Mission, Wiehern, Fliednei, 
Bodelschwingh, neu erkannt. Freilich haben siC~: 
im 19. Jahrhundert die Kirchen diesem Ruf zuni' 
Dienst weithin noch versagat. So entstanden die: 
Werke der Inneren und Außeren Mission in der 
Form von Vereinen, die jeweils ihren Kirchen .. 
geordnet, aber organisatorisch selbständig waren. Dif 
Erneuerung des Diakonen- und Diakonissenamte 
brachte ein urchristliches Erbe neu zur Entfaltun 
trug abef auch die Gefahr in sich, den Dienst, .d · 
der ganzen Kirche aufgetragen ist, als ein Spezi .. 
amt einzelner Fachkräfte aufzufassen. Außeide 
beschränkte sich der Dienst weithin auf die Betreu 
ung der Elenden, während die Aufgabe der MH 
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, ·ng an der Gestaltung gesunder sozialer und 
~eher Verhältnisse noch kaum gesehen wurde. 

{ diesen P•,mklen sind die Grenzen heute 
ioßen. Die Evangelische Kirche in Deutsch
. 'Ci ihre Gliedkirchen wissen sich verantwort
. '.die Werke der Inneren und Außeren Mis
d sehen sie als ihre Sache an. Das Hilfs
{ eine Einrichtung, der Kirche. Dabei hat 

organisatorische Selbständigkeit der Werke 
tisch bewährt erwiesen. Das kirchliche Amt 
konen und der Diakonisse sind anerkannt. 
~ nehmen nicht das Monopol der Diakonie 
h in Anspruch. Die Diakonie der Kirche 

eiter als diese Amter. 1. Kor. 12,4 ff ist 
end <Diakonie - Luther übersetzt: Amt! = 

ä - Kraftwirkung Gottes - jedes Glied der 
'&e steht in. dieser Diakonie). ·Neben dem 
ail. den Hilfsbedürftigen aller Art ist heute 

,,, .. 11twortung der Kirche im gesamten öffent
en und die Aufgabe einer politischen und 

~hen Diakonie erkannt („Wiehern II"). 
i(! , Diakonie der kirchlichen Werke im Sog 
föklung des modernen Wohlfahrtsstaates 
einem reinen w ohlfahrtsunternehmen zu 

'i.:so .. werden heute die Zusamme'nhänge zwi
).'akonie und Liturgie neu gesehen und· ge-
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wertet. Diakonie ohne Liturgie wird zur Betrieb
samkeit, zu säkulmer Wohlfahrtsarbeit, Liturgie ohne 
Diakonie wird zu unfruchtbarer Erbaulichkeit. Das 
neutestamentliche Wort Diakonie bedeutet ursprüng
lich: zu Tische dienen (Kellnerdienstl. Evangelisch 
verstanden heißt das: unsere Diakonie kommt her 
vom Tisch J esu Christ! und will hinführen zum 
Tische Jesu Christi. Damit ist auch schon die Ab
grenzung gegenüber der staatlichen oder humanitären 
Wohlfahrtsarbeit gegeben. So sehr hier eine weit
gehende gute Zusammenarbeit möglich und vorhaa
den ist, so deutlich sind doch Motiv und Z: el <1, r 
Diakonie von dem der Wohlfahrtsarbeit unterschie
den. Diakonie ist Tatzeugnis von der Liebe Galtes 
in J esu Christus. 

Solche Diakonie hat sich als ein einigendes Band 
erwiesen, das die Glieder der Gemeinde über kon
fessionelle und landeskirchliche Grenzen hinweg 
verbindet und einander näherbringt. Gemeinsamer 
Dienst eint. Er macht die Unterschiede in Lehre. 
Bekenntnis und Ordnung des Gottesdienstes uicht 
irrelevant, aber wenn er wirklich herkommt vom 
Tische Jesu Christi und hinführt zum Tische Jesu 
Christi, so wird er auch zur Hilfe in den Fragen 
von Lehre und Bekenntnis einander näherzukommen. 
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